
    ALLES KÄSE!  
 

SO LASSEN WIR UNS  
NICHT BEHANDELN! 

 
 

Am 13. April 2010 fand die zweite Verhandlung über die Löhne, Gehälter 

und Ausbildungsvergütungen für die Mitglieder der NGG in den Molkereien 

und Käsereien in NRW statt. 

Wir sind sauer!  

Auch dieses Mal KEIN Angebot der Arbeitgeber. 

Dies ist ein völlig neuer Stil. Bereits vor der Verhandlung  

stand für sie fest: Wir wollen keinen Abschluss! 

SIE HABEN UNS ZUR MACHTPROBE AUFGEFORDERT. 

Deswegen setzen wir ein Zeichen! 

Bevor es nun in die dritte Runde geht (04.05.2010), ruft NGG alle Be-
schäftigten zum Warnstreik auf. Nähere Infos folgen von Deiner NGG-
Region.  

Wenn sie sich nicht bewegen wollen, müssen wir es tun. 

Wir sind keine Bittsteller! Darum: Sei dabei!  
 
Es geht um Dein Geld! 
Es geht um Deine Wertschätzung.  
Es geht um Deine Arbeit. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Thomas Gauger 

Landesbezirksvorsitzender 

 

Tarifinformation 

Molkereien und Käsereien NRW 13.April 2010 

GEWERKSCHAFT NAHRUNG-GENUSS-GASTSTÄTTEN 

Wir bekommen nichts geschenkt.  

Deshalb: Mitmachen—Mitglied werden bei NGG! 

Verantwortlich: Wiesenstr. 70 A1 Telefon (0211) 388 398 0 E-Mail: lbz.nordrhein-westfalen@ngg.net 

Thomas Gauger 40549 Düsseldorf Telefax (0211) 388 398 19 Internet: www.ngg-nrw.de  



Warnstreiks 
sind rechtmäßig! 
Dazu das Bundesarbeitsgericht:  
 

„...Kurze Warnstreiks zur Unterstützung von Tarifverhandlungen 
nach Ablauf der Friedenspflicht sind zulässig, wenn sie von der 
Gewerkschaft getragen werden…“ 

♦ Während des Warnstreiks ruht die vertragliche Arbeitspflicht. 

♦ Der Arbeitgeber darf keine/n Arbeitnehmer/in wegen der Teilnahme am 

Warnstreik benachteiligen. Arbeitsrechtliche Maßnahmen (Abmahnung, 
Drohung mit Kündigung, etc.) sind unzulässig. 

♦ Wer sich dem Warnstreik anschließt, handelt richtig und unterstützt die 

Tarifverhandlungen der Gewerkschaft NGG und letztendlich sich selbst.  


